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1  E I N L E I T U N G
Während mehr als eines Jahrzehnts waren die kantonalen 
Steuerprivilegien für Holdings, Verwaltungsgesellschaf-
ten und gemischte Gesellschaften sowie – auf Bundes-
ebene – die Besteuerung von Prinzipalgesellschaften und 
von "Swiss Finance Branch"-Strukturen unter internatio-
nalem Druck.

Dieser Druck hat zur unterzeichnung der Verständi-
gungsvereinbarung betreffend Beilegung des Steuer-
streits mit der EU vom 14. Oktober 2014 geführt. Weiter 
hat er zur Erwähnung der Schweiz im OECD Bericht zur 
"Base Erosion and Profit Shifting" (BEPS) Massnahme 
Nr. 5 betreffend die wirksame Bekämpfung schädlicher 
Steuerpraktiken geführt. Der Ersatz der abzuschaffen-
den Steuerprivilegien soll im rahmen der Unterneh-
menssteuerreform (USR III) per Ende 2018 bzw. 2019 
erfolgen (vgl. auch unseren newsletter vom Juli 2014).

2  B E T R O F F E N E  S T R U K T U R E N  U N D  H a N D L U N G S -
O P T I O N E N

2 . 1  a L LG E m E I N E S
Gesellschaften, welche heute ein Steuerprivileg geniessen, 
müssen alternative Strukturierungen in der Schweiz in 
Betracht ziehen. Die uSr III bietet dazu verschiedene Mög-
lichkeiten, um die Steuerbelastung für diese mobilen 
Gesellschaften weiterhin attraktiv zu halten.

nachfolgend sind erste Handlungsoptionen aufgeführt, 
gegliedert nach den verschiedenen Privilegien. Zuerst 
wird die aktivität der jeweiligen Gesellschaft aufgezeigt, 
dann die heutige und mögliche künftige Besteuerung die-
ser aktivität aus rein Schweizer Sicht dargelegt. Eine 
Handlungsoption, welche unabhängig von der uSr III 
besteht, ist der umzug in einen Tiefsteuerkanton (einige 
Kantone haben bereits heute die Gewinnsteuern gesenkt 
und andere Kantone werden hier folgen).

R E c H T S a N w ä L T E

Ende der Steuerprivilegien für Holdings, Finance Branches, 
Prinzipal- und gemischte Gesellschaften

Dieser newsletter zeigt betroffenen ausländischen Konzernen die international kompatible und trotz-

dem kompetitive Schweizer umsetzung der Vereinbarung mit der Eu betreffend aufhebung der Schwei-

zer Steuerprivilegien auf. Der newsletter erläutert auch die umsetzung der OECD BEPS Massnahme 

nr. 5 bezüglich Bekämpfung steuerschädlicher Praktiken.
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2 . 2  R E I N E  H O L D I N G G E S E L L S c H a F T
Aktivität: Eine reine Holdinggesellschaft hält und verwal-
tet (qualifizierende) Beteiligungen im In- und ausland. Sie 
betreibt in der Schweiz keine Geschäftstätigkeit mit Drit-
ten. Demzufolge werden hauptsächlich Dividendenerträge 
und Kapitalgewinne aus Beteiligungen vereinnahmt.

"Gesellschaften mit einem Steuer-
privileg müssen alternative Struk-
turierungen in der Schweiz in Be-
tracht ziehen."

Heutige Besteuerung auf kantonaler Ebene: unter dem 
kantonalen Holdingprivileg entrichten diese Gesellschaf-
ten keine Gewinnsteuer, sondern lediglich eine ermässigte 
Kapitalsteuer. 

Heutige Besteuerung auf Bundesebene: Eine Holdingge-
sellschaft wird aufgrund des Beteiligungsabzugs gemäss 
art. 69 f. Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer 
(DBG) nicht oder nur marginal besteuert.

Künftige Besteuerung auf kantonaler Ebene: Eine Hol-
dinggesellschaft wird in eine ordentlich besteuerte 
Gesellschaft überführt. Es gibt und wird auch in Zukunft 
die Möglichkeit geben, auf qualifizierenden Dividendener-
trägen und Kapitalgewinnen den Beteiligungsabzug gel-
tend zu machen. Die uSr III schlägt zudem einen Wechsel 
von der indirekten zur direkten Freistellung der Beteili-
gungserträge vor, inklusive einer ausdehnung auf Streu-
besitz und Loslösung von der Haltedauer. Damit werden 
Beteiligungserträge und Kapitalgewinne gänzlich von der 
Bemessungsgrundlage ausgenommen. Dadurch, dass die 
reine Holdinggesellschaft hauptsächlich Erträge aus 
Beteiligungen erzielt, resultiert so eine Freistellung die-
ser Erträge. Weiter werden die Kantone im rahmen der 
uSr III sehr wahrscheinlich eine reduzierte Kapitalsteuer 
auf dem Eigenkapital gesetzlich vorsehen.

Künftige Besteuerung auf Bundesebene: Die Besteuerung 
ist künftig gleich wie auf kantonaler Ebene, das heisst es 
kommt auch auf Bundesebene der Beteiligungsabzug zur 
anwendung.

Gesamtbelastung nach 2018/2019: Beteiligungsgewinne 
und Dividenden einer reinen Holding werden auch in 
Zukunft nicht oder nur sehr marginal besteuert. Die 
Schweiz bleibt damit als Holdingstandort attraktiv.

2 . 3  G E m I S c H T E  G E S E L L S c H a F T  m I T  V E R w E R T U N G 
V O N  I m m aT E R I a LG ü T E R R E c H T E N

Aktivität: Die gemischte Gesellschaft kann Immaterialgü-
ter im ausland und in untergeordnetem Masse in der 
Schweiz verwerten. Ein Beispiel sind Softwareunterneh-
men, welche Software über die Schweiz überwiegend im 
ausland verkaufen.

Heutige Besteuerung auf kantonaler Ebene: unter dem 
Privileg der gemischten Gesellschaft werden ausländische 
Einkünfte reduziert besteuert. Zudem ist in den meisten 
Kantonen eine reduzierte Kapitalsteuer geschuldet. Heu-
tige Besteuerung auf Bundesebene: Eine gemischte 
Gesellschaft unterliegt auf Bundesebene der ordentlichen 

Besteuerung. Gesamtbelastung: Im Ergebnis resultiert 
heute eine effektive Steuerbelastung für ausländische 
Erträge bei Bund und Kanton von 9% bis 13%.

Künftige Besteuerung auf kantonaler Ebene: Die Gesell-
schaft wird auf kantonaler Ebene der ordentlichen Besteu-
erung unterliegen. Dabei kann sie als erste Handlungsop-
tion durch Verlegung ihrer Aktivitäten in einen 
Tiefsteuerkanton von tiefen Gewinnsteuersätzen (unge-
fähr 10% bis 14%) profitieren. Die im rahmen der uSr III 
vorgeschlagene Intellectual Property-Box (IP Box) soll 
als zweite Handlungsoption erlauben, Erträge aus Imma-
terialgüterrechten von juristischen Personen getrennt von 
den übrigen Erträgen reduziert zu besteuern. Es ist davon 
auszugehen, dass die IP Box im Sinne des Germany-uK 
Joint Statement vom 14. november 2014 ausgestaltet 
wird. Die beiden Staaten einigten sich auf einen sogenann-
ten Modified Nexus Approach, gemäss welchem eine pri-
vilegierte Besteuerung möglich ist, wenn eine substanti-
elle lokale aktivität vorliegt. Weiter qualifizieren auch 
gewisse im ausland erzielte Erträge aus Forschung & Ent-
wicklung für die IP Box.

"Die IP Box stellt für Immaterialgü-
terverwertungsgesellschaften eine 
Handlungsoption dar."

Aufwertung in Übergangsphase: Bei der Überführung in 
die ordentliche Besteuerung ohne IP Box, kann eine 
gemischte Gesellschaft eine steuerliche aufdeckung der 
stillen reserven geltend machen (ohne handelsrechtliche 
aufdeckung), welche unter der privilegierten Besteuerung 
entstanden sind (vgl. unseren newsletter vom Juli 2014). 
Die stillen reserven können in den Folgejahren steuer-
wirksam abgeschrieben werden. Durch die erhöhten 
abschreibungen reduziert sich der steuerbare Gewinn und 
damit die Steuerbelastung. Diese aufwertung ist im Ein-
zelfall zu prüfen, da sie sehr stark von den aufdeckbaren 
stillen reserven, künftigen Gewinnen und künftigen 
abschreibungen abhängt.

Künftige Besteuerung auf Bundesebene: Die Besteuerung 
auf Bundesebene bleibt unverändert. 

Gesamtbelastung nach 2018/2019: Immaterialgüterein-
künfte werden voraussichtlich auch in Zukunft mit einem 
effektiven Steuersatz zwischen 8% bis 14% je nach Kanton 
und aktivität besteuert.

2 . 4  G E m I S c H T E  G E S E L L S c H a F T  m I T  R E I N E R 
H a N D E L S TäT I G K E I T

Aktivität: Eine gemischte Gesellschaft kann einzig Waren 
(z.B. rohstoffe) im ausland und in untergeordnetem Masse 
in der Schweiz verkaufen.

Heutige Besteuerung auf kantonaler Ebene: unter dem 
Privileg der gemischten Gesellschaft werden ausländische 
Einkünfte reduziert besteuert. Zudem ist in den Kantonen 
eine reduzierte Kapitalsteuer geschuldet. Heutige Besteu-
erung auf Bundesebene: Eine gemischte Gesellschaft 
unterliegt auf Bundesebene der ordentlichen Besteue-
rung. Im Ergebnis resultiert heute eine insgesamte effek-
tive Gewinnsteuerbelastung von 9% -14%.
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Künftige Besteuerung auf kantonaler Ebene: Die uSr III 
sieht für diese art von Gesellschaften die Senkung der all-
gemeinen Gewinnsteuersätze vor.

"Immaterialgütereinkünfte werden 
voraussichtlich in Zukunft zwischen 
8% bis 14% effektiver Steuersatz je 
nach Kanton und aktivität besteuert."

Aufwertung in Übergangsphase: Bei der Überführung in 
die ordentliche Besteuerung, kann eine gemischte Gesell-
schaft eine steuerliche aufdeckung der stillen reserven 
geltend machen (ohne handelsrechtliche aufdeckung), 
welche unter der privilegierten Besteuerung entstanden 
sind (vgl. unseren newsletter vom Juli 2014). Die stillen 
reserven können in den Folgejahren steuerwirksam abge-
schrieben werden. Durch das erhöhte abschreibungspo-
tential reduziert sich auch der steuerbare Gewinn und 
somit die Steuerbelastung. Diese aufwertung ist im Einzel-
fall zu prüfen, da sie sehr stark von den aufdeckbaren stil-
len reserven, künftigen Gewinnen und künftigen abschrei-
bungen abhängt.

Künftige Besteuerung auf Bundesebene: Die Besteuerung 
ändert sich nicht.

Gesamtbelastung nach 2018/2019: Handelserträge wer-
den auch in Zukunft mit 10% bis 14% besteuert.

2 . 5  P R I N z I Pa LG E S E L L S c H a F T E N
Aktivität: Prinzipalgesellschaften sind Gesellschaften, bei 
welchen zentrale Funktionen, Verantwortlichkeiten und 
risiken innerhalb des Konzerns zentralisiert werden. Der 
Vertrieb der Waren wird in der regel ausschliesslich über 
Kommissionäre, respektive abschlussberechtigte agenten, 
vorgenommen. Die Produktion wird in auftrag oder für 
rechnung der Prinzipalgesellschaft von Dritten oder Kon-
zerngesellschaften ausgeführt. Oft ist es auch aufgabe der 
Prinzipalgesellschaft Immaterialgüterrechte zu verwalten 
und innerhalb der Gruppe zur Verfügung zu stellen.

Heutige Besteuerung auf kantonaler Ebene: auf kantona-
ler Ebene profitieren diese Prinzipalgesellschaften meis-
tens von der Besteuerung als gemischte Gesellschaft 
(dazu oben Ziff. 2.3). Heutige Besteuerung auf Bundes-
ebene: Mindestens 50% der Gewinne aus Handelstätigkeit 
werden als abgeltung für die Übernahme von Funktionen 
und risiken der Prinzipalgesellschaft qualifiziert und 
ordentlich besteuert. Führt eine Prinzipalgesellschaft 
auch die Produktion durch, so werden mindestens 65% des 
reingewinns in der Schweiz besteuert. Die aufteilung 
erfolgt unilateral. Im Ergebnis geht man heute von einer 
effektiven Steuerbelastung für eine solche aktivität von ca. 
5% aus.

Künftige Besteuerung auf kantonaler Ebene: Hier kann 
auf die oben stehenden ausführungen zu den gemischten 
Gesellschaften verwiesen werden. Insbesondere die IP Box 
und/oder in der Übergangsphase die aufwertung und 
abschreibung von stillen reserven könnten hier eine Steu-
eroptimierungsmöglichkeit sein. Zudem müssen auch 
Prinzipalgesellschaften die Verlegung ihrer aktivitäten in 
einen Tiefsteuerkanton in Betracht ziehen.

Künftige Besteuerung auf Bundesebene: Eine Prinzipal-
gesellschaft wird auf Bundesebene in eine ordentlich 
besteuerte Gesellschaft überführt. allenfalls wird in der 
uSr III vorgesehen, dass eine teilweise aufwertung und 
abschreibung stiller reserven auch auf Bundesebene 
gewährt wird.

Gesamtbelastung nach 2018/2019: Durch die Einführung 
der IP Box können Erträge aus qualifizierenden Immateri-
algüterrechten reduziert besteuert werden. Die Prinzipal-
gesellschaften werden deshalb voraussichtlich in Zukunft 
mit einem effektiven Steuersatz zwischen 8% und 14% je 
nach Kanton und aktivität besteuert.

2 . 6  S w I S S  F I N a N c E  B R a N c H
Aktivität: Eine Swiss Finance Branch ist eine schweizeri-
sche Betriebsstätte einer ausländischen Gesellschaft mit 
Finanzierungsfunktionen für den Konzern. Dieser Betriebs-
stätte wird vom Hauptsitz Kapital für die Finanzierung von 
Gruppengesellschaften zur Verfügung gestellt.

Besteuerung auf kantonaler Ebene: auf kantonaler Ebene 
profitiert die Swiss Finance Branch von der Besteuerung 
als gemischte Gesellschaft und einem fiktivem Zinsabzug 
als nutzungsentgelt für das der schweizerischen Betriebs-
stätte zur Verfügung gestellte Kapital. Besteuerung auf 
Bundesebene: Die Swiss Finance Branch profitiert auf 
Bundesebene von einem fiktiven Zinsabzug. Im Ergebnis 
geht man heute von einer effektiven Gesamtsteuerbelas-
tung von ca. 2% bis 3% aus.

Künftige Besteuerung auf kantonaler Ebene: Durch die 
Überführung der Swiss Finance Branch in eine ordentlich 
besteuerte schweizerische Betriebsstätte werden die 
Zinseinnahmen und -ausgaben der vollen ordentlichen 
Besteuerung in der Schweiz unterliegen. neben den oben 
erwähnten Handlungsoptionen bezüglich der gemischten 
Gesellschaften (Verlegung der aktivität in einen Tiefsteu-
erkanton, potentielle aufwertung von stillen reserven in 
einer Übergangsphase) stellt insbesondere die zinsberei-
nigte Gewinnsteuer auf überdurchschnittlich hohem 
Eigenkapital eine Steuererleichterung dar (vgl. unseren 
newsletter vom Juli 2014). Künftige Besteuerung auf 
Bundesebene: Eine Swiss Finance Branch wird auf Bun-
desebene in eine ordentlich besteuerte Gesellschaft über-
führt. Zudem wird in der uSr III die zinsbereinigte Gewinn-
steuer auch auf Bundesebene vorgesehen. 

Gesamtbelastung nach 2018/2019: Durch die erhöhte 
Zinsabzugsmöglichkeit reduziert sich auch der steuerbare 
Gewinn und somit die Steuerbelastung. Dieser abzug ist im 
Einzelfall zu prüfen, da er sehr stark vom Kapital und den 
anwendbaren Zinssätzen abhängt.

3  

"Die Schweiz weist seit mehreren 
Jahrzehnten eine kompetitive Gewinn-
besteuerung auf."

a U S B L I c K
unbestritten wird die umsetzung der Vereinbarung mit der 
Eu die steuerlichen rahmenbedingungen in der Schweiz 
grundlegend verändern. Durch die Entwicklungen inner-
halb der Eu (z.B. die Fälle betreffend staatlicher Beihilfe) 
und aufgrund des durch die Schweiz unterstützten BEPS 
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aktionsplans sind allerdings alle Länder von tiefgreifenden 
Veränderungen betroffen, damit Gesellschaften einen "fair 
share of taxes" zahlen.

Strukturen mit Schweizer Gesellschaften werden interna-
tional aufgrund der zunehmenden internationale Subs-
tanz- und Transparenzerfordernisse nur noch anerkannt 
sein, wenn diese Strukturen mit entsprechend qualifizier-
tem Personal und Büros ausgestattet und den ausländi-

schen Steuerbehörden offengelegt sind. Dies ist aber in 
der Schweiz ohne weiteres möglich, weshalb die Schweiz 
attraktiv bleiben wird. 

Die Schweiz weist schliesslich seit mehreren Jahrzenten 
eine kompetitive Gewinnbesteuerung auf. Entsprechend 
besteht aufgrund des ausgeglichenen Bundeshaushalts 
anlass zur Zuversicht, dass dies auch in Zukunft so bleiben 
wird.
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